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|Srfiktifiif£ glätter für Bie Prrkftatt
mit Befoitberer BerücEficbtigung ber

Hitîift im $atibmerf.
§erau$gegeben unter SSBitotrEung fcfjwetzerifcher

Sbnfttjanbtoerfer uttb SedjntEer
non pnüer #£r.K-ial'ôtitgljiiufett.

Drgira für Me ßfftidlrti |uMiMbnttt iicß fdjt»el|. tömtrlrmröi».
DfftZieEeS unb obligatorifdjeS Drgan beê Slargainfcben ®d>miebe= unb 2BagnenneifterBereinë.

©rfdjetnt je ©amStagS ttitb foftet per Quartal- gr. 1. 80, per Sat)r gr. 7. 20.

gnferate 20 ©tê. per lfpalttge fSetitzeile, bei größeren Stufträgen
entfprecbfcw4e.it Olabatt.

8ärfd), &ett 16. SSBtti 1896.

Pi4nf;tu| : ^ößet fliegt uov (bott ber gRantt int Arßeitsßitter,
ber reiche gSüfjtggänger uoiter litet.

$erïmnbêmefett.

Sie Selegtertenberfatum«
lung BeS îantanaleu ©ewerBe-
DerbanBeS Slargau, bie in
Brugg tagte, ftellte ein 3tegu=
latib für bte ßebrlingSprüfungen
auf unb befchloh nach Stnprung

eines Referates bon $errn Signer bon Starau über bie

bbligatorifcfjen BerufSgenoffenfchaften, es
fei bem befßrberlichen ©rlajj eines BunbeSgefepeS zum ©djup
beS föanbWerEer* unb ©ewerbeftanbeS ju rufen.

Set Streif ber Bauarbeiter in Biel ift beigelegt
Werben. aille fÇorbernngen ber Slrbeiter finb bewcEigt, bon
fiimtltchen Baumeifiern ift bie UebereinEnnft unterzeichnet unb
auch bie Arbeiter haben legten SonnerStag bormittag bie
Beenbigung beS ©treiES erEiärt. Slm SHittwoch Eonnte bie
Slrbeit wieber aufgenommen Werben. Sie hauptfächltchften
Beftimmungen ber llebereinEunft finb: lOftünbige Slrbeit?zeit;
Sohn für SfttneurS 35—45 ©tS., für geübte Eftaurer 45
bis 55 ©tS., für weniger geübte 35—45 ©tS., §anblanger
32—40 ©ts., Bftafierburfdfjen 22—30 ©tS. per ©tnnbe.
Sßeniger ßeifiungSfähige foEen nach llebereinEunft bezahlt
Werben, immerhin im EEinimum 25 ©tS. ©ine ltebergeit=
ftnnbe wirb zu obigen Slnfägen bezahlt, Weitere Uebergeit=
arbeit mit 25 ißroz. gufdjlag. Arbeiten im SBaffer werben
je nach ber Slrt ber Slrbeit unb Jahreszeit mit 50 ©tS. bis
1 St- Sufdjlag per Sag bezahlt. Sie SluSzahlung finbet

aBe 14 Sage ftatt. 3e nach llebereinEunft Eönnen 1—3-
Sage Secompt gemacht werben. Sie Sauer ber lieberein«
Eunft ift auf ein 3ahr feftgefept mit nachheriger breimonat=
lieber Sünbigung. ©amtliche ©tretEenben foEen wieber etn»

gefieEt werben. ÜElan Wirb aEgemein sufrteben fein, bah bte

SlrbeitSeinfieEung beenbigt ift. Ser ©treif ber föanblanger
bauerte oier, berjenige ber SDtanrer brei SBodjen. hoffen Wir,
bah baS gute ©inoernehmen nun wieber hergefteflt Werbe..

£rn. ©roferat Etetmann gebührt für fein Bemühen ber befte

SanE; ift eS boch feinem Stuftreten gugufc^retben, bah eine:

©inigung erzielt werben Eonnte.

ßohnbeweguug ber ©pengier itt Bafel. 3n Bafel
haben bie ©peng'ergefeüen eine ßohnbewegung in ©zene
gefegt. Sie Efieifter wiefen ihre fÇorberungen zurücf, ba fie
nicht mit einer anonpmen ßohnfommiffion unterhanbeln woEen.

$ur Regelung be§ <SuBmiffton§ltiefett§.
(Sîorrefponbenz.)

(25) ©in mit 101 Unterzeichneter brachte in ber lepten
Kummer biefeS BIctteS eine intereffante 3ufammenfteflung
bon §ßchft« unb EJtinbefbSlngeboten bei öffentlichen ©üb»
miffionen. Sie bort angeführten Sifferenzen ftnb aEerbingS
höchft merEwürbig. SDlan foEte wtrElich nicht für möglich
halten, bah bei ber gleichen Strbeit Sßretfe berlangt werben,
bie bis z« 100 % »ort einanber abweichen. 3a, felbft ber
Sifferenzenbnrchfihnitt, ber bei ca. 50 % BeS BllnbeftangeboteS
fteht, ift noch überrafchenb. Unb ba gewifc bei ©ubmiffionen
niemanb überforbert unb ba wahr ift, bah öfters erfte unb
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Praktische Kliitter für die Merkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

Kunst im Handwerk.
Herausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

ànfthándwerker und Techniker
von Walter Kenn-Vslöinghausen.

Organ fir die ofizieileu Publikàeu des schweift Gewerbevereins.

Offizielles und obligatorisches Organ des Aarganischen Schmiede- und Wagnermeistervereins.

Erscheint je Samstags und kostet per Quartal Fr. 1. 80, Per Jahr Fr. 7. 20.

Inserate 20 Cts. per Ispaltige Petitzeile, bei größeren Aufträgen
entsprechlèàn Rabatt.

Zürich, den 1«. Mai 18S6.

Wchmspruch: Köyer steht vor Gott der Wann im Arbeitskittel)
Als der reiche Müßiggänger voller Hitel.

Verbandswesen.

Die Delegiertenversamm-
lung des kantonalen Gewerbe-
Verbandes Aargau, die in
Brugg tagte, stellte ein Regn-
lativ für die Lehrliugsprüfungen
auf und beschloß nach Anhörung

eines Referates von Herrn Rechner von Aaran über die

obligatorischen Berufsgenossenschaften, es
sei dem beförderlichen Erlaß eines Bundesgesetzes zum Schutz
des Handwerker- und Gewerbestandes zu rufen.

Der Streik der Bauarbeiter in Viel ist beigelegt
Worden. Alle Forderungen der Arbeiter sind bewilligt, von
sämtlichen Baumeistern ist die Uebereinkunft unterzeichnet und
auch die Arbeiter haben letzten Donnerstag vormittag die
Beendigung des Streiks erklärt. Am Mittwoch konnte die
Arbeit wieder aufgenommen werden. Die hauptsächlichsten
Bestimmungen der Uebereinkunft sind: 10stündige Arbeitszeit;
Lohn für Mineurs 35—45 Cts., für geübte Maurer 45
bis 55 Cts., für weniger geübte 35—45 Cts., Handlanger
32—40 Cts., Pflasterburschen 22—30 Cts. per Stunde.
Weniger Leistungsfähige sollen nach Uebereinkunft bezahlt
werden, immerhin im Minimum 25 Cts. Eine Ueberzeit-
stunde wird zu obigen Ansätzen bezahlt, weitere Ueberzeit-
arbeit mit 25 Proz. Zuschlag. Arbeiten im Wasser werden
je nach der Art der Arbeit und Jahreszeit mit 50 Cts. bis
1 Fr. Zuschlag per Tag bezahlt. Die Auszahlung findet

alle 14 Tage statt. Je nach Uebereinkunft können 1—3
Tage Decompt gemacht werden. Die Dauer der Ueberein-

kunft ist auf ein Jahr festgesetzt mit nachheriger dreimonat-
licher Kündigung. Sämtliche Streikenden sollen wieder ein-
gestellt werden. Man wird allgemein zufrieden sein, daß die

Arbeitseinstellung beendigt ist. Der Streik der Handlanger
dauerte vier, derjenige der Maurer drei Wochen. Hoffen wir,
daß das gute Einvernehmen nun wieder hergestellt werde..

Hrn. Großrat Reimann gebührt für sein Bemühen der beste

Dank; ist es doch seinem Auftreten zuzuschreiben, daß eine
Einigung erzielt werden konnte.

Lohnbewegung der Spengler in Basel. In Basel
haben die Speng ergesellen eine Lohnbewegung in Szene
gesetzt. Die Meister wiesen ihre Forderungen zurück, da sie

nicht mit einer anonymen Lohnkommission unterhandeln wollen.

Zur Regelung des Suvmisstonswesens.
(Korrespondenz.)

(25) Ein mit 101 Unterzeichneter brachte in der letzten
Nummer dieses Blattes eine interessante Zusammenstellung
von Höchst- und Mindest-Angeboten bei öffentlichen Sub-
misstonen. Die dort angeführten Differenzen find allerdings
höchst merkwürdig. Man sollte wirklich nicht für möglich
halten, daß bei der gleichen Arbeit Preise verlangt werden,
die bis zu 100 °/g von einander abweichen. Ja, selbst der
Differenzendurchschnitt, der bei ca. 50°/„ des Mindestangebotes
steht, ist noch überraschend. Und da gewiß bei Submissionen
niemand überfordert und da wahr ist, daß öfters erste und
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